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Registrierkassenpflicht für Elektrizitätsunternehmen 

(Kurzdarstellung) 

 
 
Auf Grund des StRefG 2015/2016 haben nun gem. § 131b BAO iVm. mit der Barumsatzverordnung 2015 alle 
Betriebe sämtliche Bareinnahmen zum Zweck der Losungsermittlung mit elektronischer Registrierkasse einzeln 
zu erfassen. 
 
Die Verpflichtung besteht bei Überschreiten folgender zwei Betragsgrenzen: 
 

• Jahresumsatz iHv. netto € 15.000 p.a. 
• davon Barumsätze iHv. netto € 7.500 p.a. 

 
Unter den Begriff Barumsätze fallen alle Umsätze, bei denen die Gegenleistung mit Bargeld, Kredit- oder 
Bankomatkarte bzw. vergleichbaren Zahlungsformen (z.B. Schecks) erfolgt. Ebenfalls als Barumsätze gelten 
Zahlungen von Kunden, die eine bereits verschickte Strom-Vorschreibung, welche eigentlich per Überweisung 
zu begleichen wäre, aus irgendwelchen Gründen in bar bezahlen. 
 
Bei Überschreiten dieser beiden Grenzen gilt somit auch für Elektrizitätsunternehmen (EVUs) die Regist-
rierkassenpflicht. 
 
Somit sind alle Bareinnahmen zum Zwecke der Losungsermittlung mit elektronischer Registrierkasse, Kassen-
system oder sonstigem elektronischem Aufzeichnungssystem einzeln zu erfassen. 
 
Ab 2017 sind diese elektronischen Aufzeichnungssysteme zusätzlich durch eine technische Sicherheitseinrich-
tung gegen Manipulation zu schützen. Auskunft darüber, ob bereits vorhandene oder neue Aufzeichnungssyste-
me den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen, sind beim jeweiligen Hersteller einzuholen. 
 
Die Anwendung der im Gesetz bzw. der Verordnung eingeräumten Befreiungen kommt grundsätzlich für EVUs 
nicht in Betracht. 
 
Vereinfachte Losungsermittlung für Außendienstmitarbeiter: 
Für Außendienstmitarbeiter, die Bargeld direkt beim Kunden annehmen, ist die vereinfachte Losungsermittlung 
nach § 7 der Barumsatzverordnung 2015, Leistungen außerhalb der Betriebsstätte für mobile Gruppen, anwend-
bar. Demnach hat die nachträgliche Erfassung der einzelnen Umsätze, die außerhalb der Betriebsstätte - etwa 
beim Kunden - erbracht werden, mit elektronischer Registrierkasse (unabhängig von einer bestehenden "händi-
schen Belegerteilungspflicht" vor Ort) ohne unnötigen Aufschub bei Rückkehr in die Betriebsstätte zu erfolgen.  
 
Zur Nachvollziehbarkeit des einzelnen Geschäftsvorfalls ist eine Durchschrift des händischen Belegs aufzube-
wahren und ein Zusammenhang zum nacherfassten Barumsatz herzustellen In diesem Fall ist ein Ausdruck des 
Belegs aus der Registrierkasse nicht erforderlich. 
 
Zusammenfassung Vereinfachung für Außendienstmitarbeiter: 
 

• Lieferungen und sonstige Leistungen außerhalb einer Betriebsstätte 
� Belegerteilungspflicht (samt Aufbewahrung Durchschrift) 
� Vereinfachte Registrierkassenpflicht: 

Umsätze müssen nicht sofort, sondern erst nach Rückkehr in die Betriebstätte ohne unnöti-
gen Aufschub in der Registrierkasse erfasst werden. 
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Die Registierkassenpflicht für EVUs besteht grundsätzlich ab 01. Jänner 2016. Die Nichtverwendung einer Re-
gistrierkasse trotz Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stellt – soweit dadurch kein anderes Finanzver-
gehen begangen wird – eine Finanzordnungswidrigkeit dar, welche mit Geldstrafe bis zu € 5.000,00 geahndet 
wird. 
 
Wird zwar eine Registrierkasse verwendet, diese jedoch manipuliert, erhöht sich der Strafrahmen auf 
€°25.000,00, soweit hierdurch nicht ohnehin eine Abgabenverkürzung bewirkt wurde. 
 
Weiter Pflichten im Zusammenhang mit der Registrierkassenpflicht: 
 
Dem Kunden ist bei jeder Barzahlung ein Beleg mit folgendem Mindestinhalt auszuhändigen: 

• Bezeichnung des leistenden Unternehmers 
• fortlaufende Nummer 
• Tag der Belegausstellung 
• Menge und handelsübliche Bezeichnung der Ware/ Dienstleistung 
• Betrag der Barzahlung;  

 
Der Kunde ist verpflichtet, den Beleg anzunehmen und bis außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten mitzunehmen. 
 
Die Nichtausfolgung eines Belegs stellt eine Finanzordnungswidrigkeit dar, welche mit einer Geldstrafe bis zu 
€°5.000,00 geahndet wird. 
 
Weiters bleiben die Aufzeichnungspflichten der §§ 126ff BAO unberührt. Insbesondere sind zum Zwecke 
der Abgabenerhebung die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit erforderlich ist ein 
Wareneingangsbuch zu führen. Alle Eintragungen haben der Zeitfolge nach geordnet, vollständig, richtig und 
zeitgerecht vorgenommen zu werden. Bareingänge (siehe oben) und Barausgänge sind täglich einzeln festzuhal-
ten.  
 
Zur weiteren Information möchten wir auf folgenden Link zum Erlass des Bundesfinanzministeriums verweisen: 
 
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&dokumentId=124ba02e-1f2a-42b2-9ecc-84a8771b23d6 


